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6. Im Rahmen des Notifizierungsverfahrens gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 übermittelten die französischen
Behörden der Kommission (Notifizierung 2025/86/FR) am 13. Februar 2025 den Entwurf einer Verordnung über die
Methoden zur Berechnung und Mitteilung der Umweltkosten von Textilerzeugnissen (im Folgenden „notifizierter
Entwurf“).
Damit die Kommissionsdienststellen ihre Prüfung nach den einschlägigen Bestimmungen des EU-Rechts abschließen
können, werden die französischen Behörden gebeten, auf das folgende Ersuchen um zusätzliche Informationen zu
antworten, die den Anwendungsbereich des notifizierten Entwurfs betreffen.

1. Artikel 1, Unterabschnitt 6, Artikel R. 541-240 – Welchen Anwendungsbereich haben diese Rechtsvorschriften für alle
Textilerzeugnisse?
2. Artikel 1, Unterabschnitt 6, Artikel R. 541-241 – Wo wird die Modellierung definiert? Ist es dasselbe wie in der
Notifizierung 2025/87/FR – Umweltkosten von Textilbekleidungserzeugnissen?
3. Artikel 1 Unterabschnitt 6, Artikel R. 541-243 – Jede juristische oder natürliche Person, die freiwillig die Umweltkosten
berechnet oder mitteilt, unabhängig davon, welches physische oder dematerialisierte Medium verwendet wird, muss die
in Artikel R. 541-245 festgelegte Methodik, die Verpflichtungen zur Bereitstellung und Übermittlung von Informationen
gemäß den Artikeln R. 541-246 und R. 541-250 sowie die Darstellungsmodalitäten gemäß Artikel R. 541-247 einhalten. –
Wir würden weitere Erläuterungen zu den Fällen begrüßen, in denen die Anwendung der vorgeschriebenen Methodik und
die Anzeige der Punktzahl nicht zwingend vorgeschrieben wäre. Ist dies der Fall, wenn der Wirtschaftsteilnehmer die
Umweltkosten des Produkts in Bezug auf eine der in dieser Methodik enthaltenen Wirkungskategorien geltend macht?
4. Artikel 1, Unterabschnitt 6, Artikel R. 541-244 – Jede juristische oder natürliche Person, die freiwillig eine Punktzahl
mitteilt, die sich auf eine oder mehrere Umweltauswirkungen eines Textilerzeugnisses bezieht, muss auch die
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Umweltkosten mitteilen. Die Punktzahl darf in Bezug auf die Umweltkosten nicht widersprüchlich oder verwirrend sein. –
Welche Kriterien gelten für die Beurteilung der Inkohärenz der Ergebnisse bei einzelnen Auswirkungen oder einer
kleineren Gruppe von Auswirkungen im Vergleich zu den gesamten Umweltkosten? Wie kann die potenzielle Verwirrung
des Verbrauchers bewertet werden? Ein zusätzlicher Erlass zur Festlegung der Mindestanforderungen, die erfüllt werden
müssen, um die Kohärenz der Informationen nachzuweisen, ist nur optional. Was geschieht vor seiner Annahme?
5. Artikel 1, Unterabschnitt 6, Artikel R. 541-245 – Wenn die anzuwendende Methodik dieselbe ist wie in der Notifizierung
2025/87/FR – Umweltkosten von Textilbekleidungserzeugnissen, sind die Standardwerte für andere Produkte, bei denen
es sich nicht um Kleidung handelt, gleich?
6. Artikel 1, Unterabschnitt 6, Artikel R. 541-246 – Unbeschadet des Artikels L. 151-1 des Handelsgesetzbuchs stellt jede
natürliche oder juristische Person, die die Umweltkosten eines Erzeugnisses mitteilt, einschließlich jeder natürlichen oder
juristischen Person, die die Umweltkosten mitteilen kann, der Öffentlichkeit vor der Mitteilung der Umweltkosten folgende
Informationen zur Verfügung. Es ist nicht klar, wann und wem die Informationen zur Verfügung gestellt werden sollten?
7. Artikel 1, Unterabschnitt 6, Artikel R. 541-246 – Welcher Nachhaltigkeitskoeffizient ist in der Methodik vorgesehen,
über den Bericht erstattet werden sollte?

Die französischen Behörden werden gebeten, ihre Antwort bis zum 19. März 2025 zu übermitteln.
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